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Bekanntmachung  

 

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung  

der Stadt Velbert vom 23.03.2020  

zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung  

im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten 

nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung  

von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz – IfSG) 

 

Hiermit wird die Allgemeinverfügung der Stadt Velbert zur Sicherstellung der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-

schutzgesetz – IfSG) vom 23.03.2020 aufgehoben. 

 

Diese Verfügung gilt gem. § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 

gegeben. 

 

Begründung: 

Die Allgemeinverfügung enthält Regelungen, die nunmehr inhaltsgleich in der Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) des Landes Nord-

rhein-Westfalen vom 22. März 2020 (abrufbar unter https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=6&vd_id=18354&ver=8&val=18354&) enthalten sind. 

 

Velbert, 02 April 2020 

 

gez. Dirk Lukrafka 

Bürgermeister 

 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18354&ver=8&val=18354&
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18354&ver=8&val=18354&
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 

Die Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   

  

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Velbert, 02.04.2020   
 
gez. Dirk Lukrafka) 

Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Ausschreibungen 

 

Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert schreiben folgende Arbeiten aus: 

 

 Inneneinrichtung des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums Velbert 

 

Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter www.velbert.de eingesehen wer-

den. 


